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Merkblatt Erwerbstätige EU-8 (EG/EFTA)  
(Dienstleistungserbringende und selbständig Erwerbstätige siehe separate Merkblätter) 
 
Für Gesuchstellende mit Staatsangehörigkeit von: 
EG-8:   Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn 
 

1. Personen, die zur Erwerbstätigkeit in die Schweiz einreisen 
Dieses Merkblatt gilt für Angehörige eines EU-8-Staates, die in der Schweiz eine unselbständige Erwerbstätigkeit (Anges-
telltenverhältnis) ausüben wollen.  

2. Bewilligungspflicht 
Eine Bewilligungspflicht besteht, sofern der Aufenthalt zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit länger als drei Monate im  
Kalenderjahr dauert. Für einen kürzeren Erwerbsaufenthalt gilt eine Meldepflicht. Weitere Informationen zum entsprechen-
den Meldeverfahren erhalten Sie im Internet unter:  
http://www.bfm.admin.ch/bfm/de/home/themen/schweiz_-_eu/meldeverfahren_fuer.html  

3. Folgende Unterlagen/Dokumente sind dem Gesuchsformular A1 beizulegen: 

Neueinreise: Aufnahme einer Erwerbstätigkeit und Wohnsitz in der Schweiz 
 

●  2 Passfotos oder der Original Ausländerausweis 
●  Kopie des gültigen Reisepasses oder der gültigen Identitätskarte 
●  Arbeitgeberbescheinigung (z.B. Kopie des Arbeitsvertrages) 
●  Nachweis der vergeblichen Suchbemühungen für eine inländische Arbeitskraft durch den Arbeitgeber (Stelle muss 

per Inserat in der Schweiz ausgeschrieben werden und dem RAV gemeldet sein) 
●  Kopie des Miet- oder Kaufvertrags der Wohnung in Obwalden 
●  Kopie Eheschein oder Familienbüchlein (wenn verheiratet) 
●  Kopie Geburtsscheine der Kinder (wenn die Kinder ebenfalls zuziehen) 
 
Kantonswechsel (eine gültige Bewilligung ist bereits vorhanden) 
 

●  Anmeldeformular (anstatt Gesuchsformular A1) 
●  Original Ausländerausweis 
●  Kopie des gültigen Reisepasses oder der gültigen Identitätskarte 
●  Kopie Eheschein oder Familienbüchlein (wenn verheiratet) 
●  Kopie Geburtsscheine der Kinder (wenn die Kinder ebenfalls zuziehen) 
 
Verlängerung einer bestehenden Kurzaufenthaltsbewilligung (L-Ausweis) 
 

●  Original Ausländerausweis 
●  Kopie des gültigen Reisepasses oder der gültigen Identitätskarte 
●  Aktuelle Bestätigung des Arbeitgebers über das bestehende ununterbrochene Arbeitsverhältnis 
 
Verlängerung einer Jahres- oder Niederlassungsbewilligung (B- und C-Ausweis) 
 

●  Verfallsanzeige (anstatt Gesuchsformular A1) 
●  Original Ausländerausweis 
●  Kopie des gültigen Reisepasses oder der gültigen Identitätskarte 
 
Gesuch um Umwandlung einer Kurzaufenthaltsbewilligung (L-Ausweis) in eine Aufenthaltsbewilligung  
(B-Ausweis): 
 

●  2 Passfotos 
●  Original Ausländerausweis 
●  Kopie des gültigen Reisepasses oder der gültigen Identitätskarte 
●  Unbefristeter Arbeitsvertrag 
 
Gesuch um Umwandlung einer Aufenthaltsbewilligung (B-Ausweis) in eine Niederlassungsbewilligung  
(C-Ausweis): 
 

●  2 Passfotos 
●  Original Ausländerausweis 
●  Kopie des gültigen Reisepasses oder der gültigen Identitätskarte 
●  Aktuelle Bestätigung des Arbeitgebers über das bestehende Arbeitsverhältnis 
●  Auszug aus dem Betreibungsregister 
●  Strafregisterauszug (CH)  
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 Bestellung unter: https://www.e-service.admin.ch/crex/cms/content/strafregister/strafregister_de 

4. Abgabeort des Gesuchs mit Beilagen 
Gesuche sind bei der Migrationsbehörde des Wohnkantons einzureichen. 


